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Bitte haltet die Stadt sauber!
Müllentsorgung in Grünflächen und Hinterlassenschaften von Hunden sorgen für Ärger

Die Stadt Oschatz ist über ihre 
Stadtgrenzen hinweg für ihre 
Sauberkeit und für ihr Stadt-
grün bekannt. Damit das so 
bleibt, ist es notwendig, dass 
sich die Bürger an Spielregeln 
halten. Dennoch finden sich in 
den Grünflächen recht viel Müll, 
Plastikabfälle und sogar auch 

Steine wieder. Beim Mähen 
nehmen die Rasenmäher diese 
Materialien mit auf und so lan-
den sie auf dem städtischen 
Komposthaufen. Nun wurde 
mithilfe einer mobilen Siebma-
schine der Komposthaufen der 
Stadtgärtnerei vom ganzen 
Müll getrennt, welcher dann 

ordnungsgemäß entsorgt wur-
de. Doch genau diese Entsor-
gungskosten sind aufgrund der 
Menge enorm hoch. Das sind 
Kosten, die der Stadtgärtnerei 
weniger zur Verfügung stehen, 
um die Stadt Oschatz weiterhin 
aufblühen zulassen. Deswegen 
sind Mülltrennung und die ord-

nungsgemäße Entsorgung sehr 
wichtig. Außerdem gehören 
Abfälle nicht in die Grünflä-
chen, denn ein schönes Stadt-
bild liegt im Interesse eines je-
den Oschatzers und einer jeden 
Oschatzerin. 

Auch Hinterlassenschaften 
von Hunden an fremden Grund-

stücken und Gärten sorgen für 
Ärger. Hundekot auf Bürger-
steigen, Straßen, Rad- und Fuß-
wegen, Grünanlagen und Spiel-
plätzen ist nicht nur ekelerre-
gend, sondern auch für die Kin-
der, die dort spielen, gesund-
heitsschädlich und letztendlich 
sind auch die Haus- und Grund-

stückseigentümer verärgert, 
wenn vor deren Haustüre die 
Hinterlassenschaften der Hun-
de liegen oder die Spaziergän-
ger, die in die „Häufchen“ hi-
neintreten. Diese Ärgernisse, 
die jetzt oft im Fliegerhorst auf-
treten und ein Streit mit dem 
Nachbarn können leicht durch 

mehr Verantwortungsbewusst-
sein vermieden werden. Hunde-
halter sollten darauf achten, wo 
der Hund sein „Geschäft“ erle-
digt. Bürgersteige, öffentliche 
Wege, Plätze und Grünanlagen 
sind dafür tabu. Hundehalter 
sind immer verpflichtet, den Kot 
ihres Tieres zu entsorgen.

Finanziell und zeitlich aufwendig: Mit einer mobilen Siebmaschine wird der Komposthaufen der Stadtgärtnerei von Unrat befreit. Fotos: Saskia Kunze-Becker

Sachgebietsleitung Kindertagesstätten
Die Stadtverwaltung Oschatz 
sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine 

Sachgebietsleitung Kinderta-
gesstätten. 

Zum Sachgebiet Kindertages-
stätten gehören derzeit 7 Ein-
richtungen in den Altersberei-
chen Krippe, Kindergarten und 
Hort. Im pädagogischen Bereich 
arbeiten etwa 100 Beschäftigte. 

Mit der hier ausgeschriebenen 
Stelle sind insbesondere folgen-
de Aufgaben verbunden: 

Organisation und Durchführung 
des Betriebs eigener Kinderta-
gesstätten unter pädagogischen 
und betriebswirtschaftlichen 
Gesichtspunkten, Elternarbeit 
und Zusammenarbeit mit weite-
ren Behörden, Erarbeitung und 
Umsetzung zentraler Regelun-
gen (u. a. Hygieneplan, Quali-
tätsmanagement, interne Ver-
waltungsabläufe, Hausordnun-
gen), Netzwerkarbeit zur Lö-
sung von Einzelfällen für Kinder 
mit speziellem Förderbedarf, 
Mitwirkung bei der Organisa-
tion der Kindertagespflege im 
Stadtgebiet (u. a. Abläufe, 
rechtliche Fragen, Finanzie-
rung), Koordinierung der Zu-
sammenarbeit mit den freien 
Trägern (Planung und Abrech-
nung der Betriebskosten), Mit-
arbeit bei der Erstellung von 
Vorlagen und rechtlichen 

Grundlagen für die Betreuung 
von Kindern in Tagesstätten in 
Oschatz. 

Die Stelle ist unbefristet zu be-
setzen, sie umfasst 40 Stunden 
wöchentlich und ist der Entgelt-
gruppe E10 TVöD-VKA zuge-
ordnet. 

Sie verfügen über ein abge-
schlossenes Studium der Fach-
bereiche Allgemeine Verwal-
tung oder Betriebswirtschaft 
oder einen Bachelorabschluss 
im pädagogischen Bereich bzw. 
einen vergleichbaren Abschluss, 
außerdem über mehrjährige Er-
fahrungen in Personalorganisa-
tion und Steuerung von größe-
ren Einrichtungen sowie über 
gute Kenntnisse rechtlicher Vor-
schriften im Bereich der Kinder-
tageseinrichtungen? 

Sie arbeiten zielführend, zuver-
lässig und selbständig, darüber 
hinaus sind Sie teamfähig, en-
gagiert, leistungs- und lernbe-
reit sowie kommunikationsfä-
hig. Insbesondere sollten Sie 
auch Dritte sachlich und rheto-
risch überzeugen und bei Kritik 
oder in Konflikten bestehen 
können. 

Sind Sie interessiert? Dann freu-
en wir uns auf Ihre aussagekräf-
tigen Unterlagen mit Zeugnis-
sen und Tätigkeitsnachweisen. 
Senden Sie Ihre Bewerbung bit-
te bis zum 14.06.2020 an: 

Stadtverwaltung Oschatz, 
Hauptamt, Neumarkt 1, 04758 
Oschatz. Die Personalauswahl 
erfolgt in der Sitzung des Haupt-
ausschusses am 25.06.2020. 

Bitte verzichten Sie auf die Ver-
wendung von Bewerbungsmap-
pen. Diese senden wir nicht zu-
rück. Die Bewerbungsunterlagen 
werden nur zurückgesandt, wenn 
ein ausreichend frankierter Rück-
umschlag beigefügt ist. Ansons-
ten werden die Unterlagen von 
nicht berücksichtigten Bewerbern 
nach Ablauf eines halben Jahres 
vernichtet. Bewerbungs- und Rei-
sekosten werden nicht erstattet. 
Mit Ihrer Bewerbung willigen Sie 
ein, dass Ihre Daten von uns ver-
arbeitet werden. 

Für Rückfragen stehen der 
Hauptamtsleiter Herr Schade 
oder Frau Walbe unter 
(03435) 970-213 zur Ihrer Ver-
fügung.

Die Ausschreibung richtet sich glei-
chermaßen an alle Geschlechter 
und geschlechtlichen Identitäten; al-
le sind damit selbstverständlich 
gleichberechtigt angesprochen. Be-
werbungen von Schwerbehinderten 
sind ausdrücklich erwünscht und 
werden bei gleicher Befähigung und 
persönlicher sowie fachlicher Eig-
nung bevorzugt berücksichtigt. 

Oschatz, den 12.05.2020 
gez. Kretschmar 
Oberbürgermeister

Stellenausschreibung

Aufgabe von Punkten des amtlichen Raumbezugsfestpunktfeldes
des Freistaates Sachsen

Der Staatsbetrieb Geobasisinfor-
mation und Vermessung Sachsen 
(GeoSN) bearbeitet auf der Grund-
lage des Gesetzes über das amtli-
che Vermessungswesen und das 
Liegenschaftskataster im Freistaat 
Sachsen (Sächsisches Vermes-
sungs- und Katastergesetz – 
SächsVermKatG) vom 29. Januar 
2008 (SächsGVBl. S. 138, 148), 
zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 24. Mai 2019 (SächsGVBl. S. 
431), das amtliche Raumbezugs-

festpunktfeld (ehemals Trigono-
metrisches Festpunktfeld). 

In diesem Zusammenhang sind 
auf dem Gebiet der Stadt Oschatz 
Raumbezugsfestpunkte (RBP, ehe-
mals Trigonometrische Punkte) 
überprüft worden. 

Dabei haben Mitarbeiter des 
GeoSN von folgenden Liegen-
schaften Punkte dauerhaft ent-
fernt: 

3 vom Flurstück 141/3 der Gemar-
kung Leuben, 
3 vom Flurstück 133/10 der Ge-
markung Merkwitz, 
3  vom Flurstück 441 der Gemar-
kung Merkwitz, 
3 vom Flurstück 716/1 der Gemar-
kung Merkwitz, 
3 vom Flurstück 786 der Gemar-
kung Oschatz, 
3 vom Flurstück 2415/1 der Ge-
markung Oschatz, 
3 vom Flurstück 2881 der Gemar-

kung Oschatz, 
3 vom Flurstück 81 der Gemar-
kung Zöschau. 

Die Pflichten, die für die Eigentü-
mer der Flurstücke und für Nut-
zungsberechtigte mit der Duldung 
der Festpunkte verbunden waren, 
sind damit entfallen. 

Dresden, den 27. April 2020 
Staatsbetrieb Geobasisinformation 
und Vermessung Sachsen (GeoSN)

Bekanntmachung

Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen für den Preis „Unternehmer des Jahres“
Auch in diesem Jahr soll ein 
Oschatzer Unternehmen, wel-
ches sich im vergangenen 
Jahr in seinem Wirken für das 
Wohl unserer Stadt besonde-
re Verdienste erworben hat, 
mit dem Preis „Unternehmer 
des Jahres“ ausgezeichnet 
werden. Der Preis besteht aus 

der Arbeit eines Oschatzer 
Handwerkers oder Künstlers, 
einer Geldprämie in Höhe von 
1500 Euro und einer Urkun-
de. Der Preis wird in einem 
festlichen Rahmen am 2. Ok-
tober 2020 verliehen. 

Hiermit rufen wir alle 
Oschatzer Bürger, Vereine, 

Organisationen, Verwaltun-
gen und Fraktionen des Stadt-
rates auf, entsprechende Vor-
schläge bis zum 31. Mai 2020 
(Datum des Poststempels) 
schriftlich in einem geschlos-
senen Umschlag unter dem 
Kennwort „Unternehmer des 
Jahres 2020“ unter folgender 

Anschrift abzugeben: Stadt-
verwaltung Oschatz, Ober-
bürgermeister Andreas 
Kretschmar, Neumarkt 1, 
04758 Oschatz. Aus allen ein-
gegangenen Vorschlägen 
wird der Stadtrat in nichtöf-
fentlicher Sitzung den Preis-
träger auswählen.

Investitionen in den Wald – Wiederaufforstung an der Allee 13
Der Sturm Friederike hatte 2018 auf 
zwei Flächen des Oschatzer Stadt-
waldes einen Kahlschlag hinterlas-
sen. Noch im Jahr 2018 wurden für 
die Wiederaufforstung Fördermit-
tel beantragt, welche 2019 bewil-
ligt wurden. Nun ist die Wiederauf-
forstung mit standortgerechten 

Stieleichen fertiggestellt. Die Vorbe-
reitung der Fläche führte die Firma 
Bergelt aus Marienberg durch. Im 
Anschluss wurde die 2,25 Hektar 
große Fläche durch die Firma Opitz 
aus Krippehna mit 14 000 Stiel-
eichen bepflanzt und zum Schutz 
vor Wildverbiss eingezäunt. Die Ge-

samtkosten der Wiederaufforstung 
liegen bei 25 000 Euro. Das Vorha-
ben wurde in Höhe von 75 Prozent 
der Gesamtsumme aus dem Euro-
päischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen 
Raumes gefördert (EPLR). Die För-
dergrundlage ist die Richtlinie des 

Sächsischen Staatsministeriums für 
Umwelt und Landwirtschaft zur 
Förderung der naturnahen Wald-
bewirtschaftung, forstwirtschaftli-
cher Zusammenschlüsse und der 
Erstaufforstung im Freistaat Sach-
sen (Förderrichtlinie Wald- und 
Forstwirtschaft - RL WuF/2014).


